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(54) Einrichtung zur Verbindung eines elektrischen Kabels mit dem Polzapfen einer Batterie

(57) Einrichtung zur Verbindung eines elektrischen
Kabels (20) mit dem Polzapfen (1) einer Batterie (10),
wobei das freie Ende des Kabels (20) mit einer An-
schlußklemme (2) ausgebildet ist, welche auf den
Polzapfen (1) aufsetzbar ist und mit diesem elektrisch
und mechanisch verbindbar ist. Dabei ist der Polzapfen

(1) mit einer sich von diesem in radialem Abstand be-
findlichen Hülse (3) aus elektrisch leitendem Material
ausgebildet, in welche die Anschlußklemme (2) einsetz-
bar und mit dieser elektrisch verbindbar ist und welche
gegenüber dem Polzapfen (1) eine größere Länge auf-
weist (Fig.1).
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Beschreibung

[0001] Die gegenständliche Erfindung betrifft eine
Einrichtung zur Verbindung eines elektrischen Kabels
mit dem Polzapfen einer Batterie, wobei das freie Ende
des Kabels mit einer Anschlußklemme ausgebildet ist,
welche auf den Polzapfen aufsetzbar ist und mit diesem
elektrisch und mechanisch verbindbar ist.
[0002] Es ist bekannt, eine Anschlußklemme am
Polzapfen einer Batterie dadurch zu befestigen, daß die
Anschlußklemme als geschlitzte Hülse ausgebildet ist,
welche auf den Polzapfen aufsetzbar ist und welche mit-
tels einer Schraube am Polzapfen befestigbar ist. Eine
bekannte derartige Anschlußklemme entspricht jedoch
deshalb nicht den technischen Erfordernissen, da sich
beim Abnehmen der Anschlußklemme vom Polzapfen
unter Last zwischen dem Polzapfen und der
Anschlußklemme ein Lichtbogen ausbildet, durch wel-
chen der Polzapfen beschädigt wird. Durch Lichtbögen
wird jedoch der Polzapfen so stark beschädigt, daß er
funktionsunfähig wird.
[0003] Der gegenständlichen Erfindung liegt somit die
Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung zu schaffen, durch
welche die dem bekannten Stand der Technik anhaften-
den Nachteile vermieden werden. Dies wird erfindungs-
gemäß dadurch erzielt, daß der Polzapfen mit einer sich
von diesem in radialem Abstand befindlichen Hülse aus
elektrisch leitendem Material ausgebildet ist, in welche
die Anschlußklemme einsetzbar und mit der Hülse elek-
trisch verbindbar ist und welche gegenüber dem
Polzapfen eine größere Länge aufweist. Durch diese ra-
dial außerhalb des Polzapfens befindliche und mit dem
Polzapfen elektrisch leitend verbundene Hülse, ist ein
Bauteil geschaffen, über welchen gleichfalls der Strom-
fluß erfolgt, wobei dadurch, daß beim Abnehmen der
Anschlußklemme diese mit der Hülse länger als mit dem
Polzapfen in Kontakt bleibt, sich ein Lichtbogen nur zwi-
schen der Anschlußklemme und der Hülse ausbildet,
wodurch eine Beschädigung des Polzapfens vermieden
wird. Eine Beschädigung der Hülse durch den Lichbo-
gen ist demgegenüber deshalb unmaßgeblich, da im
montierten Zustand der Anschlußklemme die elektri-
sche Verbindung durch die an den Polzapfen unmittel-
bar anliegende Anschlußklemme gebildet ist.
[0004] Vorzugsweise sind die Anschlußklemme und
die dem Polzapfen zugeordnete Hülse zylindrisch aus-
gebildet. Dabei kann die dem Polzapfen zugeordnete
Hülse mit einem nach innen abragenden Flansch od.
dgl. ausgebildet sein, durch welchen sie mit dem
Polzapfen mechanisch und elektrisch verbunden ist.
Weiters kann die Verbindung der dem Polzapfen zuge-
ordneten Hülse mit dem Polzapfen durch Reibungs-
schluß bewirkt sein.
[0005] Vorzugsweise ist das innere Ende des Flan-
sches der dem Polzapfen zugeordneten Hülse mit ei-
nem Rohrstück ausgebildet, welches am Polzapfen
durch Reibungsschluß befestigt ist, wobei die Außen-
fläche des Rohrstückes mit einer Profilierung ausgebil-

det ist, auf welche die Anschlußklemme unter Rei-
bungsschluß aufsetzbar ist. Weiters ist vorzugsweise
zwischen der Anschlußklemme und der dem Polzapfen
zugeordneten Hülse mindestens ein ringförmiges Fe-
derelement vorgesehen, welches in eine an der äuße-
ren Mantelfläche der Anschlußklemme vorgesehene
mindestens eine Ringnut eingesetzt ist.
[0006] Nach einer alternativen Ausführungsform ist
zwischen den Polzapfen und die Anschlußklemme ein
Verriegelungselement eingesetzt, welches vorzugswei-
se durch eine Hülse gebildet ist, welche mit einer über
die Höhe des Polzapfens keilförmig verlaufenden Dicke
ausgebildet ist. Dabei ist weiters vorzugsweise die An-
schlußklemme mit einer Deckfläche ausgebildet, in wel-
cher eine Stellschraube gelagert ist und ist das Verrie-
gelungselement mit einer der Stellschraube zugeordne-
ten Gewindebohrung ausgebildet, wobei durch eine
Verdrehung der Stellschraube das Verriegelungsele-
ment gegenüber der Anschlußklemme axial verstellbar
ist. Insbesondere ist das Verriegelungselement als ge-
schlitzte Hülse ausgebildet.
[0007] Der Gegenstand der Erfindung ist nachste-
hend anhand von zwei in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig.1 eine erste Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Einrichtung mit einer auf einen
Polzapfen aufgesetzten Anschlußklemme, in
axialem Schnitt;

Fig.1a die Einrichtung gemäß Fig.1 bei vom Polzap-
fen teilweise abgezogener Anschlußklemme,
in axialem Schnitt;

Fig.1b die Einrichtung gemäß Fig.1 bei vom Polzap-
fen vollständig abgezogener Anschlußklem-
me, in axialem Schnitt;

Fig.2 eine weitere Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Einrichtung mit einer auf ei-
nen Polzapfen aufgesetzten Anschlußklem-
me, in axialem Schnitt;

Fig.2a die Einrichtung nach Fig. 2 bei vom Polzapfen
teilweise abgezogener Anschlußklemme, in
axialem Schnitt, und

Fig.2b die Einrichtung nach Fig.2 bei vom Polzapfen
vollständig abgezogener Anschlußklemme, in
axialem Schnitt.

[0008] In Fig.1 ist einer der beiden an einer Batterie
10 befindlichen Polzapfen 1 dargestellt. Der Polzapfen
1 ist mit einem Pol der Elemente der Batterie 10 elek-
trisch verbunden. Dem Polzapfen 1 ist eine
Anschlußklemme 2 zugeordnet, welche sich am freien
Ende eines elektrischen Anschlußkabels 20 befindet.
Der Polzapfen 1, welcher aus Blei hergestellt ist, ist als
zylindrischer Bolzen ausgebildet.
[0009] Die Anschlußklemme 2 ist einerseits mit einer
von einer Deckfläche 22 abragenden zylindrischen Hül-
se 21 ausgebildet, deren Innendurchmesser größer ist
als der Außendurchmesser des Polzapfens 1. Anderer-

1 2



EP 1 429 421 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

seits ist die Anschlußklemme 2 mit einer weiteren zylin-
drischen Hülse 25 ausgebildet, in welche das abisolierte
freie Ende 20a des Anschlußkabels 20 eingesetzt und
in diesem mechanisch und elektrisch leitend befestigt
ist. Die Hülse 21 ist an ihrer Außenfläche mit einer rings-
umlaufenden Nut 23 ausgebildet, in welche ein Feder-
ring 24 eingesetzt ist. Dem Polzapfen 1 ist weiters eine
aus elektrisch leitendem Material hergestellte Hülse 3
zugeordnet, deren Mantelfläche 31 sich außerhalb des
Polzapfens 1 in radialem Abstand von diesem befindet
und welche mit einem von der Mantelfläche 31 radial
nach innen abragenden Flansch 32 ausgebildet ist, mit
welchem sie auf den Polzapfen 1 unter Reibungsschluß
aufgesetzt ist, wodurch sie mit dem Polzapfen 1 mecha-
nisch und elektrisch verbunden ist.
[0010] Auf der Mantelfläche 31 befindet sich weiters
eine zylindrische Hülse 30 aus einem elektrisch isolie-
renden Material.
[0011] Innerhalb der Hülse 21 befindet sich ein topf-
förmig ausgebildetes Verriegelungselement 4, welches
eine Mantelfläche 41 und eine Deckfläche 42 aufweist.
Die Mantelfläche 41, welche sich zum freien Ende hin
im Querschnitt keilförmig erweitert, ist geschlitzt ausge-
bildet, wodurch sie in radialer Richtung elastisch erwei-
terbar ist. Die Deckfläche 42 ist mit einer Gewindeboh-
rung 43 ausgebildet, in welche eine Schraube 26, wel-
che die Deckfläche 22 der Anschlußklemme 2 in einer
Bohrung 27 durchsetzt, einschraubbar ist.
[0012] In Fig.1 ist die Anschlußklemme 2 in ihrer am
Polzapfen 1 montierten Lage dargestellt. Dabei ist das
Verriegelungselement 4 auf den Polzapfen 1 aufgesetzt
und ist die Hülse 21 der Anschlußklemme 2 in die Hülse
31 eingesetzt und mittels der Schraube 26 sowie mittels
des Verriegelungselementes 4 am Polzapfen 1 starr be-
festigt. Der Stromfluß erfolgt dabei vom Polzapfen 1 ei-
nerseits über das Verriegelungselement 4 und anderer-
seits über die Hülse 3 und den Federring 24 zur An-
schlußklemme 2.
[0013] Sobald die Anschlußklemme 2 vom Polzapfen
1 unter Last abgezogen werden soll, wird die Schraube
26 verdreht, wodurch die Hülse 21 etwas abgezogen
werden kann. Da hierdurch die Klemmenwirkung zwi-
schen der Hülse 21 und der Mantelfläche 41 des Ver-
riegelungselementes 4 verringert wird, können das An-
schlußelement 2 und das Verriegelungselement 4 vom
Polzapfen 1 abgezogen werden. Dabei wird in einem
ersten Stadium des Abziehens das Verriegelungsele-
ment 4 von Polzapfen 1 elektrisch getrennt, wobei je-
doch die Anschlußklemme 2 über den Federring 24 mit
der Mantelfläche 31 der Hülse 3 in elektrischer Verbin-
dung verbleibt.
Eine dieser Lagen ist in Fig.1a dargestellt. Hierdurch
wird vermieden, daß sich zwischen der Anschlußklem-
me 2 und dem Polzapfen 1 ein Lichtbogen ausbildet.
[0014] In weiterer Folge wird die Anschlußklemme 2
so weit abgezogen, daß die elektrische Verbindung zur
Mantelfläche 31 unterbrochen wird. Eine dieser Lagen
ist in Fig. 1b dargestellt. Soferne sich dann ein Lichtbo-

gen ausbildet, tritt dieser zwischen der Hülse 21 und der
Hülse 31 auf, wodurch eine Beschädigung nur solcher
Bauteile erfolgt, welche für die elektrische Verbindung
der in der Betriebslage befindlichen Anschlußklemme 2
mit dem Polzapfen 1 nicht funktionswesentlich sind.
Durch die Hülse 30 erfolgt dabei eine optische Abschir-
mung zum Schutz des Monteurs gegen Schädigungen
von dessen Augen aufgrund des Lichtbogens.
[0015] Somit ist eine Einrichtung geschaffen, durch
welche eine Beschädigung des Polzapfens einer Batte-
rie durch Lichtbögen mit Sicherheit vermieden wird.
[0016] In Fig.2 ist eine zweite Ausführungsform einer
derartigen Einrichtung dargestellt, welche gegenüber
der Einrichtung gemäß Fig.1 dadurch verändert ist, daß
die Befestigung der Anschlußklemme 2 am Polzapfen
1 dadurch erfolgt, daß der Flansch 32 mit einer den
Polzapfen 1 umschließenden weiteren Hülse 33 ausge-
bildet ist, welche auf den Polzapfen 1 unter Rei-
bungschluß aufgesetzt ist. Dabei ist die Außenfläche
der Hülse 33 mit einer Profilierung 33a ausgebildet, auf
welche die Hülse 21 gleichfalls unter Reibungsschluß
aufsetzbar ist.
Dabei sind in Fig.2 wiederum die Betriebslage der An-
schlußklemme 2, in Fig.2a eine Lage der
Anschlußklemme 2 während des Abziehens von
Polzapfen 1 und in Fig.2b die von Polzapfen 1 abgezo-
gene Anschlußklemme 2 dargestellt.

Patentansprüche

1. Einrichtung zur Verbindung eines elektrischen Ka-
bels (20) mit dem Polzapfen (1) einer Batterie (10),
wobei das freie Ende des Kabels (20) mit einer An-
schlußklemme (2) ausgebildet ist, welche auf den
Polzapfen (1) aufsetzbar ist und mit diesem elek-
trisch und mechanisch verbindbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Polzapfen (1) mit einer sich
von diesem in radialem Abstand befindlichen Hülse
(3) aus elektrisch leitendem Material ausgebildet
ist, in welche die Anschlußklemme (2) einsetzbar
und mit dieser elektrisch verbindbar ist und welche
gegenüber dem Polzapfen (1) eine größere Länge
aufweist.

2. Einrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Anschlußklemme (2) und
die dem Polzapfen (1) zugeordnete Hülse (3) zylin-
drisch ausgebildet sind.

3. Einrichtung nach einem der Patentansprüche 1 und
2, dadurch gekennzeichnet, daß die dem Polzap-
fen (1) zugeordnete Hülse (3) mit einem nach innen
abragenden Flansch (32) od.dgl. ausgebildet ist,
durch welchen sie mit dem Polzapfen (1) mecha-
nisch und elektrisch verbunden ist.

4. Einrichtung nach Patentanspruch 3, dadurch ge-
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kennzeichnet, daß die Verbindung der dem
Polzapfen (1) zugeordneten Hülse (2) mit dem
Polzapfen (1) durch Reibungsschluß bewirkt ist.

5. Einrichtung nach einem der Patentansprüche 3 und
4, dadurch gekennzeichnet, daß das innere Ende
des Flansches (32) der dem Polzapfen (1) zugeord-
neten Hülse (3) mit einem Rohrstück (33) ausgebil-
det ist, welches am Polzapfen (1) durch Reibungs-
schluß befestigt ist.

6. Einrichtung nach Patentanspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Außenfläche des Rohrstük-
kes (33) mit einer Profilierung (33a) ausgebildet ist,
auf welche die Anschlußklemme (2) unter Rei-
bungsschluß aufsetzbar ist.

7. Einrichtung nach einem der Patentansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der
Anschlußklemme (2) und der dem Polzapfen (1) zu-
geordneten Hülse (3) mindestens ein ringförmiges
Federelement (24) vorgesehen ist.

8. Einrichtung nach Patentanspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Anschlußklemme (2) an ih-
rer äußeren Mantelfläche (21) mit mindestens einer
Ringnut (23) ausgebildet ist, in welche das ringför-
mige Federelement (24) eingesetzt ist.

9. Einrichtung nach einem der Patentansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den
Polzapfen (1) und die Anschlußklemme (2) ein Ver-
riegelungselement (4) eingesetzt ist.

10. Einrichtung nach Patentanspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Verriegelungselement (4)
durch eine Hülse (41) gebildet ist, welche mit einer
über die Höhe des Polzapfens (1) keilförmig verlau-
fenden Dicke ausgebildet ist.

11. Einrichtung nach einem der Patentansprüche 9 und
10, dadurch gekennzeichnet, daß die
Anschlußklemme (2) mit einer Deckfläche (22) aus-
gebildet ist, in welcher eine Stellschraube (26) ge-
lagert ist und daß das Verriegelungselement (4) mit
einer der Stellschraube (26) zugeordneten Gewin-
debohrung (43) ausgebildet ist, wobei durch eine
Verdrehung der Stellschraube (26) das Verriege-
lungselement (4) gegenüber der Anschlußklemme
(2) axial verstellbar ist.

12. Einrichtung nach einem der Patentansprüche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, daß das Verriege-
lungselement (4) als geschlitzte Hülse ausgebildet
ist.
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